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Kın Wort den „päapstlichen Missionsvereinen” und
ZUT kirchenrecht!l. tellung der „Missionsvereinigung

kath Frauen und Jungfrauen“".
Von Oberlandesgerichtsrat in OIn

Die (eschichte und Entstehung W1e dıe Tätigkeit und dıe Verdienste
der VOo Hl Stuhl q IS Erzbruderschaftt bestätigten Frauenmisslonsver-
einigung Sind bekannt, qls daß WITr hler näher daraut einzugehen
brauchen. Gleichwohl bedarti noch einer krörterung über ihre kirchen-
rechtliche Lage RBesondern Anlaß hıerzu hıetet eine Schrilit, welche
1925 1mM Verlag des Franziskus-XÄaverlusvereıins in Aachen erschienen ist
und dem deutschen Alerus angeboten wıird qls ın AA an dbuch der
Vıer päpstlıchen Missionsvereıne”2, er Herausgebher und
ofensichtlich auch Verfasser des Handbuches bezeichnet qals cdiese papst-
hlıchen Missionsvereine folgende: den ıIn Lyon gegründeten „Vereın der
allgemeınen Glaubensverbreitung”, VO  ; welchem der Xaveriusvereın ın
Aachen eine deutsche Zweigstelle bıldet, wW1e Ähnliches dem Ludwi1g-
Missionsvereıin In Bayern und dem österreichischen Franziskus-Xaverlus-
vereın gilt; das ın Parıs gegründete (mit seliner dort auch noch
bestehenden Hauptleitung) „Werk der hl Kindheit“, VOon welchem der
Kindheit-Jesuverein ın Aachen ebenf{falls ıne Zweigstelle darstellt; dıe
Unio cleri Pro m1ss1o0n1bus, ın Priestermissionsbund, der nach Deutsch-
lands Vorgang 1916 VOoNn Manna ın Mailand gegründet un 1915 alSs
allgemeıner kirchlicher Missionsvereın estätigt worden ıst  9 Opus
Sanchı PetrI1, eın 18589 VO  — ZwWel “TrTauen In Parıs gegründetes und 1895
NO Leo X11 genehmigtes Werk UL Vermehrung des einheimischen
Klerus ın den Missionsländern.

AufHallend erscheint, daß ın diesem Handbuch Miss1ı0ns-
vereinı1gung nıcht genannt und nıcht einmal erwähnt wIird, noch AL
iallender, daß 14 dieser Schriit erklärt wird, der in Aachen OIl L,yoner

der Xaveriusverein 11}Verein abgezweigte eintfache Sammelverein,
Aachen, hätte als der k h t 1 ch deutsche Missionsvereın
hinter jJüngeren, kleineren und speziıellen Missionsgesellschaften zurück-
bleiben müssen, WEeNn nicht dessen 1917 gegründetes Generalsekretarıat
iın Aachen Erzbischo{f in Köln den Auitrag erhalten( die erxbDe-
tätigkeıt des ereins in neuzeıtliche Bahnen ZU lenken. Ireffen solche
Auffassungen qls 117 Kirchenrecht begründet Zı dann können ZUF Zeit
HNUu  — die 1m Handbuch aufgelührten vier Missionsvereine aqals päpstliche
und kirchenamtlıche Missionsvereıine gelten, während alle übrıgen Mıss1ıons-
vereıine, auch der Missionsgesellschaften, die der Glaubensverbreıtung
dıenen, gleichsam privatrechtliche freie Missionssammelvereıne ind.
unter den Missionsgesellschaften cdie en un Kongregationen, e ihre
Mitglieder in dıe Missionsländer qls Apostel Christi hinaussenden, nıcht DIC-
meınt eın können, braucht hıer wohl nıcht aufgeworfen werden. ber
auch ım übrıgen entspricht die im Handbuch zutagegetreiene Auiffassung
den Bestimmungen des Kırchenrechts keineswegs, abgesehen davon, daß
der Xaveriusveyeyin  B  F Aur ein Zweigvereıin des Lyoner Vereins ist und als

(jerne raumen WITL einem Fachjuristen diesen Platz ZUL Klärung einer
heimatlichen Missionsfrage ein (A

Aachener Überarbeitung eıner iıtahenıschen und französıschen Bro-
schure gleichen Tıtels
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eEiIN selbständiger allgemeiner (:laubensverein nıcht In Betracht kommen
kann, wenngleich ihm vielleicht durch Ccie „Propaganda ın Rom einzelne
Freiheıten zugestanden worden sınd

Das KIrFrcCchen2eSetLzbuch, das 1US X11 un: Benedikt der
Kırche geschenkt haben, findet seinen hbleiıbenden Wert ın der ammlung
der rechtliıchen Grundsätze, die cse1t ründung der Kırche in allen Jahr-
underten sıch entwickelt und Geltung geiunden aben Für die in der
Aiırche entstandenen und weıter entstehenden religiösen Vereinigungen
gıbt ın seinem I1 Buche eingehende Bestimmungen, mögen diese Ver-
ein1gungen bestehen AUs Dienern der Kirche oder AUuUSs (ziedern der Lalen-
welt. A den relig1lösen Vereinigungen in der Laienwelt ehören Nun
unter anderem auch dıe Missıonsvereine. Hervorgehoben werden sollen
l1ler ANUurr cdie allgemeiınen Bestimmungen, welche uch Tür d1e kiırchen-
rechtliche Bedeutung un €  un der M1ss1onsvereinigung entscheidend
S1Ind. Wiıe ın der weltlichen Gesetzgebung dıe Vereıiıne der Laijenwelt
Hbedingt sınd VON der Errichtung S5atzungen, VOon der Leıtung und
Verwaltung ihres Vermögens, und W1e€e  al siıch hierbei INn Irele oder staat-
Llich anerkannte Vereıine handelt, hbesteht In solcher Unterschied auch
hbel den relıg1ösen Vereinen der kath Kırche.

DIie Errichtung und Anerkennung erIolgt VO päpstlichen Stuhl oder
ÖOÖrdinarıus locı, dem Diözesanoberen, je nachdem der ereıin

1ür den Bereich der Sganzen Airche oder eine Diözese bestimmt ist;
immerhin gıbt auch anderen 1n etwaiges rıvlleg das gleiche RHecht
(can 686 20) uch dıie Vom päpstlichen Stuhl anerkannten ereine
unterliegen Jjedoch der Jurıisdiıktion und Auisicht der Dıözesanoberen,
SOWeit dies durch dıe Satzungen nıcht ausgeschlossen ist (can. 690) Be-
sonders wichtig ist der Grundsatz, daß die VOIN aps anerkannten Ver-
ıne durch die Diözesanoberen nicht beseitigt werden können (can 699

2) Die Leitung und Verwaltung des Vermögens der kirchlichen Ver-
1ne wiırd bestimmt durch die anerkannten Satzungen oder durch rekte
Anordnungen der für die Errichtung maßgebenden Oberbehörden, nicht
ber des Piarrers, ın dessen Piarrei der Verein seine Tätgkeit übt
(can 691 1) Almosen, worunter Beiträge und (reschenke nicht Z
verstehen SINd, dart der Verein jedoch U  — dann sammeln, WEeNnN die
Satzungen dies erlauben, die Not verlangt oder der Diözesanobere es
gestattet (can. 991 3)

In der katholischen Kıirche gıbt e aber einige LT L@ Missions-
vereine, die Paramente und (zeld für die Glaubensverbreitung herzustellen
oder sammeln iıch 711  -” Auigabe gestellt haben, ohne daß S1€E einem -
erkannten Vereine angeschlossen sind; gibt c Missionsvereine unter
Lehrern und Schülern, unter Studenten, Kaufleuten, Jugendvereinen ınd
Lehranstalten. Aus den Grundsätzen des IC für die anerkannten Vereine
{Iolgt, aß auch diese Ireien Vereine an erster Stelle der Jurisdiktion und
Au{fsicht der Diözesanoberen unterstehen. Maßgebend ist dies auch 1Ur
diejenigen Missionsvereine, welche die Örden und Kongregationen für
die Unterstützung iıhrer eigenen Missionstätigkeit errichten pflegen,soilern diese ereine nıcht anerkannt oder eines besonderen Vor-
rechtes errichtet worden sınd.

Damit se1l 1n Verbindung gehbracht, daß nach Berichten der „KölnVolksz.“ 1Ur VO  S en ler Vereinen als den großen päapstliıchen Missions-
vereinen gesprochen wird und 1iın Diözesanverband der Missionsvereinigungin.der Tschechoslowakei sıch dem Xayvyeriusverein angeschlossen hat
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Die M1iıssionsvereinigung ath Frauen un Jungirauen ıst
ıin Vo  — Rom anerkannter Verein tfür dıe allgemeıne Glaubensverbreitung
und eshalb sınd maßgebend ihre S5atzungen un Vorrechte. Nach diesen
untersteht sS1e unmıttelbar dem Papst 1mM /Zentralkomitee, dessen Spitzeder Kardinal-Protektor als Vertreter des H1 Vaters ste. und weıl cQheser
Qie Vertreter ür die Landesverbände este. unterliegen diese nıcht der
Jurisdiktion und Auisicht der Di6zesanoberen. Die letzteren, noch wenigerdıe Pfarrer. dürifen also die Tätigkeit der Mi1ss1onsvereinigung nıicht Ver-
bıeten, WAaSs leıder 79} einigen Seelsorgern der Erzdiözese Köln geschehenist mıiıt dem Hinweıs, der Xaveriusverein und der Bonıflatiusverein, che
in iıhrer Piarrei die Missionsarbeit ausüben, genügten.

Mit ihrer Anerkennung durch om ıst cdie Missıionsvereinigung also
denjenıgen F1 Missionsvereinen vollständig gleichgestellt,welche das dem Klerus angebotene Handbuch der vier päpstlichen Missions-
vereine aulführt und gleichsam als lıe eiNzigen hinzustellen versucht.
Dieser ırrtümlichen Auffassung steht übrigens dıe allgemeın bekannte
Latsache n  €en,; daß die Jährliche Bischoiskonierenz In Fulda und
einzelne Biıschöfe der Diözesen Deutschlands und anderer Länder ıe
Missionsvereinigung ihrem Klerus und ihren Gläubigen In derselhben W eıse
empfehlen WI1Ie den Aaverlusverein und verschiedenen Gegenwirkungenanderer Missionsvereine ernstlich enigegengeireten SIN Angesichts der
vorstehenden Darstellungen erscheint als eın noch gröberer Irrtum,
Wenn ın dem Handbuch davon die Rede 1st, der Xaveriusverein in Aachen
GE} alleın eın kırchenamftlicher Mı1ıssıonsverein. Amtliche ereine g1ibtallerdings iın der staatlichen ıund kirchlichen Organisation. Die Von
Rom anerkannten Miss1ionsvereine sind als solche Jjedoch keine amtlıchen
Vereine, und hre Anemp{fehlung durch kirchliche Behörden machen SIE
nıcht ZU amtlıchen Vereinen. Wenn in Qieser ede des Handbuches SE-meınt sein sollte, der Lyoner Vereıin mıt seinen /weigen sel durch dıe
Eingliederung ın cie Propaganda 1in kirchenamtlicher Verein geworden,
2 muß dieser Anschauung jolgendes gegenübergestellt werden. Nach den
kirchenrechtlichen Bestimmungen iıst die Propaganda allerdings ıne
Amtsbehörde des päpstliıchen Stuhls. Nach der Organisation der Kırche
ist jedoch der Papst selbst e eigentliche Amtsbehörde:; ın seine Hand
ıst s egeben, andere Ämter Z schaffen, und WenNnn die Missions-
vereinigung kath Frauen und Jungfrauen einem Von der Propagandaunabhängigen Kardinal-Protektor unterste. dann ist auch diese Ver-
einigung eın amtlıcher Missiıionsverein. Bekanntlich gıbt N 1m Staate oit
dıe Bestimmung, daß auch dem Oberhaupte des Staates gegenüber seinen
Ministern eın besonderes Verfügungsrecht Aaus der eigenen Hand ME
Seite steht. Ähnliches gılt auch ın der Kırche 7 hinsichtlich der Ver-
fügung über den VOo  — den Katholiken der Welt gespendeten Peterspfennig.So ist erklärlich, Wenn die Missionsvereinigung ath Frauen un
Jungirauen durch den Papst VON der Propaganda renn WIird; denn
um die Glaubensverbreitung / tutzen und fördern, bedarf auch der
aps eines Miıttels, dessen sıch be1l augenblicklicher oder beson-
derer Notwendigkeit eıgenhändig bedienen kann. Dazu gehört die für die
allgemeine Glaubensverbreitung errichtete und Rom anerkannte
Missionsvereinigung kath Frauen und Jungirauen.

NACH WArrt: Was hler VO Juristischer Seite zugunsten der
Frauenmissionsvereinigung ausgeführt Wird, gilt auch tür alle anderen
Missionsorganisationen, cdie kirchlich bestätigt, aber nıcht P den „papst-lıchen Missionsvereinen“‘ gerechnet sınd Wiıe ich auf dem Steyler
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Priesterkursus ausgeführt habe handelt sich ofienbar un C1NeN NEUECN
ıte Dienste der bekannten Zentralısierungs- der Monopoli-
sıerungstendenz chie übrıgen ereine erdrücken oder einzugliedern
Überhaupt stehen WITF dieser euern Entwicklung sehr skeptisch N-
ber ZUerst sSo 1Ne Auszeichnung ereine SCIN daß INnan
ihre Leitung nach Rom herüberzog und S1C dann „päpstlichen sStem-
pelte; NUnNn scheıint cdiese Zentraliısation dıe ıch für das heimatliche WIEe

auswarlıge Missıonswesen deutlich bemerkbar macht dahın verstanden
und ausgenutzt werden, alle übrıgen durchaus Recht bestehenden
WEeNnn auch nıcht der Propaganda sondern I e1l dem aps direkt
oder anderen Behörden unterstellten „partikulären Werke beseıtigen,
vielfach durch Vermittlung Vn Zwischenorganen dıe nıchts „papst-
hcher  . sınd als JenNn«E€ Wır können VOL dem Weiıterschreiten solchen
Prozesses 111}1 Interesse uUuns hl Missionssache u  — WAarnen weıl da-
durch ede Freude und Inıtlatıve der 1ssıonsunterstützung, dıe doch
etzten Endes 1ne ireiwillige autf Begeisterung beruhende Aktion
ist DUr erstickt und vergellt werden kann Hıngewlesen SC auch aui
die 111 Steyl vestgestellte und allgemein zugegebene Tatsache, daß der
Xaveriusverein dıe in Aussıicht gestellten Erwartungen großzügıgen
Fınanzlerung der deutschen Mıssıonen nıcht ertüllt hat und nıcht einmatl
ein Zwanzigstel ihres Bedaries deckt dieser also 111 der Hauptsache nach
W1Iie Vor Von den Missionsgesellschaften werden muß deren
Entfaltungs- und Propagandaf{reiheit aber durch solche Ansprüche Z-
lıch unterhbunden wırd Ubrigens wiıll inzwischen den päpstlichen
Missıionsvereinen als weıtere dıe nordamerıkaniıische „CGrusade‘ (Studenten“+
missıonsbewegung) hinzugekommen olfienbar NU dadurch daß S16
sıch unter das Protektorat des Propagandapräifekten tellte Was macht
aber dann dıie „Päpstlichkeit“ des Kindheit-Jesu Vereıins Uus der nach
NW1e VOTLT nıcht VOoONn Rom, sondern VONn Paris geleitet wird? In eINEIN
Schreıiben der Propaganda dıe helgısche Unio C’Clerı figuriert STa
dieser als viertes päpstliches Werk die Epiphaniekollekte.

Schmiıdlın

Besprechungen.
Schmidlin,\Josef, Prof. DrKatholische Missionsgeschichte. Missionsdruckerei

ey: VE ‚DE 898 S S Preis geb 12 Mk
Das seit Jahrzehnten ersehnte, erhoffte., erwartete Handbuch und ehr

buch allg Missıionsgeschichte ıst erschienen. Prof. Schmidlin hat N
schrieben als Frucht eililer fünfzehnjährıgen qakademıschen Lehrtätigkeıt: Er
nat gewagt, obgleich el besser W IE jeder andere wußte, W1e€e schwier1g
beı der Jugend UNSeTer Wissenschaft ist, 112 Handbuch D schreıiben. Er hat

5  O,  ewagt als der el  , der Pr wa  € konnte
Zum ersten Mal der Versuch gemacht en gesamiten o der

Missionsgeschichte VO en apostolischen agen 411 bıs unseTe Zeıt 1111
KHKHahmen mäßıgen Bandes zusammenzutragen Zwel W ege schienen SC-
geben entweder großen Liını:en dıe i1NNer: Entwıicklung zZeısenN un: dıe
einzelnen Daten 1U anzudeuten der Vollständigkeıt Kinzeldingen
anstreben dıe großen Zusammenhänge nebensächlich behandeln Fuür den
erstieren We 110€ sorgfältige Durcharbeitung des SaAaNzenN Materı1als 111

Kınzeldarstellungen vorlegen IMN USSenNn Das 1ST aber fr den größten eıl der
Missionsgeschichte noch DIAC. der Fall Der zweıte Weg ungeheuren
Fleiß verlangt und trotzdem Zzu keinem befriedigenden Ergebnis geführt
Schmidlın hat versucht 11Nle goldene Mittelstraße einzuschlagen mıt
STa UNENSM erten Fülle OIl FEinzeldingen verbindet 1 geistvolle Überblicke un
verständnisvolle Einblicke dıe methodische FEntwıicklung Naturlich sınd


